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Nachhaltige Sanierung 
Nach heutigem Verständnis ist die Sanierung eines Unter-
nehmens nur dann als nachhaltig zu bezeichnen, wenn sie 
in dem jeweiligen Marktsegment dessen mittelfristige Wett-
bewerbs- und Renditefähigkeit dadurch wiederherstellt, dass 
entlang der Leistungswirtschaft des Unternehmens die Ge-
samtprofitabilität durch operative Sanierungsmaßnahmen 
gesichert wird.

Sanierung (Begriff)
Der Sanierungsbegriff selbst vereint alle betriebswirtschaft-
lichen, steuerlichen und rechtlichen Maßnahmen der Pro-
blembewältigung von Unternehmen in der Krise und man 
versteht daher abstrakt Sanierung als die Gesamtheit der 
Maßnahmen zur Gesundung eines Unternehmens. 

Übertragende Sanierung
Die übertragende Sanierung   ist keine Sanierung im vorge-
nannten Sinne. Sie bezeichnet vielmehr im Insolvenzrecht 
den Verkauf der Vermögensgegenstände eines insolventen 
Unternehmens an eine andere juristische oder natürliche 
Person. Dabei werden die gesunden Teile eines Unterneh-
mens in eine neue Gesellschaft „übertragen“. Diese neue 
Gesellschaft nennt sich „Auffanggesellschaft“, weil der Ge-
schäftsbetrieb damit „aufgefangen“, sprich: gerettet wird. 
Richtiger wäre es daher, von einer übertragenen Sanierung 
zu sprechen, denn in diesem Fall saniert nicht der Insolvenz-
verwalter, sondern erst der Erwerber.

Operative Sanierung
Die operative Sanierung umfasst ein Maßnahmenpaket, das 
dazu dient, ein vorhandenes Sanierungskonzept umzuset-
zen. Klassisch umfasst werden davon die Maßnahmen zur 
Verbesserung der Liquidität und des Kapitalbedarfs sowie 
die Reorganisation und Umstrukturierung leistungswirt-
schaftlicher Betriebsbereiche.

Eigensanierung
Die Eigensanierung beschreibt die Fähigkeit eines Unterneh-
mens, in der Krise die notwendige Sanierung ohne Verlust der 
Kontrolle und ohne maßgeblichen Einfluss Dritter bewältigen 
zu können. Bei Sanierungen unter Insolvenzschutz wird der 
Begriff vielfach für die Eigenverwaltung verwendet. Bei dieser 
behält – anders als bei einem klassischen Insolvenzverfahren 
– die bisherige Geschäftsführung weitgehend die Kontrolle.

Sanierung unter Insolvenzschutz
Mit der Reform des Insolvenzrechts, dem Gesetz zur weite-
ren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG), 
hat der Gesetzgeber neue Möglichkeiten geschaffen, Unter-
nehmen, die in die Krise geraten sind, unter dem Schutz des 
Insolvenzverfahrens zu sanieren und wieder gestärkt an den 
Markt zurückzubringen. Begriffe wie Schutzschirmverfahren, 
Eigenverwaltung mit Insolvenzplan etc. prägen die neuen 
Möglichkeiten (vergleiche dazu auch „return“ 01/2015, S. 76).

Finanzwirtschaftliche Sanierung
Die finanzwirtschaftliche Sanierung beinhaltet als Teil der 
operativen Sanierung alle Maßnahmen, welche die Zah-
lungs- und Ertragsfähigkeit des Unternehmens wieder-
herstellen. Dazu gehören im Bereich des Eigenkapitals die 
Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung mit folgender Kapi-
talerhöhung, Gewährung von Gesellschafterdarlehen und 
Nachschüssen, Zutritt (neuer) Gesellschafter und im Be-
reich des Fremdkapitals die Stundung von Verbindlichkei-
ten, Zinsfreistellung Aufnahme neuer Kredite, Reduktion 
von Verbindlichkeiten durch (teilweisen) Verzicht der Gläu-
biger, Umwandlung von Forderungen in Beteiligungen.

Kaum ein Begriff ist so häufig gebraucht und abgenutzt wie die Nachhaltigkeit. Für die 
Sanierung unter Insolvenzschutz beginnt er gerade erst Leben zu entfalten und dient 
dazu „echte“ Unternehmenssanierungen von Scheinsanierungen oder nur guten Deals 
abzugrenzen. Bei Sanierungen in Insolvenzverfahren hat sich zudem die „übertragende 
Sanierung“ als Nachweis erfolgreicher Sanierer für Insolvenzverwalter etabliert, obwohl 
sie weit davon entfernt ist, überhaupt etwas mit Sanierung zu tun haben – wir versuchen 
Klarheit in die Begriffe zu bringen.

ABC der Sanierung
A wie Arten der Sanierung

„Schwarzer Schwan“
Replik zum Krisenmandat für Steuerberater

Text: Stefan Klusmeier

Zum Gastkommentar „Retten und Schaden abwenden“ 
von Dirk Eichelbaum zur Rolle von Steuerberatern in „re-
turn 03/15“ (S. 81) erreichte die Redaktion folgende als 
„Replik“ eingereichte Stellungnahme, die wir in Auszügen 
veröffentlichen:

Wenn man als Steuerbe-
rater zurzeit mit Insol-

venzverwaltern spricht, dann 
erlebt man es sehr oft, wie 
von diesen zum Ausdruck ge-
bracht wird, der Berufsstand 
„säße auf den Krisenfällen“ 
und durch sein unprofessi-
onelles Verhalten wären Sa-
nierungen oftmals nicht mehr 
möglich. Ja, es ginge gar so-
weit, dass Steuerberater durch 
dieses Verhalten ihre Man-
danten in den wirtschaftlichen 
Totalschaden „hinein beraten 
würden“.
Diese Haltung zeugt von einer Fehleinschätzung der Steu-
erberatungsbranche und von einer wirtschaftlichen Krise 
der Verwalterbranche selbst.
Steuerberater leben nicht von kriselnden Mandanten, son-
dern von erfolgreich am Markt agierenden Unternehmen. 
Und aktuell ist die Wirtschaftslage genauso, wie es die stei-
genden Steuereinnahmen signalisieren: gut. Demzufolge 
sind Krisenmandate momentan die Ausnahme und nicht 
die Regel. Aber auch in nicht so prosperierenden Zeiten 
bilden Krisenmandate die Ausnahme, keineswegs die Regel 
im Alltag von Steuerberatern. Aus diesem Grund spielt das 
Insolvenzrecht in der Ausbildung der Steuerberater keine 
Rolle, es ist nicht mal prüfungsrelevant im Steuerberater-
examen. Das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanie-
rung von Unternehmen (ESUG) hat zwar Eingang in die 
steuerliche Fachliteratur gefunden, es bleibt aber ein Ni-
schenthema für wenige spezialisierte Steuerberater. Hinzu 
kommt, dass beileibe nicht jedes Krisenmandat ein Sanie-
rungsfall ist oder gar ein Fall für die Eigenverwaltung oder 
das Schutzschirmverfahren.
Eine Sanierung im Schutzschirmverfahren lässt sich nur 
dann erfolgreich gestalten, wenn eine betriebliche Mindest-
größe vorhanden ist, keine nennenswerten Lohnrückstände 

bestehen, grundsätzlich ein Markt für das sanierte Unter-
nehmen vorhanden ist und kein Investitionsstau im Unter-
nehmen für die Krise verantwortlich ist. 
Dann wird die Anzahl von potenziellen Sanierungsmanda-
ten in einer durchschnittlichen Steuerberatungspraxis regel-

mäßig sehr überschaubar sein. 
Wenn nun ein solches Krisen-
mandat quasi der „schwarze 
Schwan“ innerhalb der Man-
dantschaft ist, warum sollte 
ein Steuerberater den hohen 
Aufwand betreiben und sich 
in die Sanierungsmaßnah-
men, die die Insolvenzord-
nung bietet, einarbeiten? Hin-
zu kommt die Erfahrung aus 
vielen Insolvenzfällen: Insol-
vente Unternehmen werden 
zerschlagen, sind als Mandate 
verloren. Und sage an dieser 
Stelle bitte keiner der Verwal-
ter, dem wäre nicht so!

Die Möglichkeit einer Sanierung unter dem Schutz des In-
solvenzrechts hat der Gesetzgeber bereits mit der Insolvenz-
ordnung (InsO) eingeführt – genutzt wurde sie von der 
Verwalterbranche allenfalls rudimentär, auch deshalb gibt 
es ja das ESUG. Diese Ausgangslage bestimmt dann das 
Verhalten vieler Steuerberater in Bezug auf ihr Krisenman-
dat. Gewiss, die immer häufiger werdenden Haftungsfälle 
und die strikte Rechtsprechung des BGH werden in Be-
raterkreisen sehr wohl wahrgenommen und dies wird in 
Zukunft zu Verhaltensänderungen führen müssen. Zu einer 
Ad-hoc-Veränderung wird es aber sicher nicht führen. Der 
nicht auf Sanierung und Insolvenzverwaltung spezialisier-
te Steuerberater wird folglich seinen „schwarzen Schwan“ 
nicht zum Thema ESUG beraten können, es fehlt an den 
nötigen Rechtskenntnissen – und eine Einarbeitung ist für 
ihn betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll.  ~

Der Autor ist vereidigter Buchprüfer und Steuerberater, zudem Fachbe-
rater für Sanierung und Insolvenzverwaltung DStV e.V. Er ist geschäfts-
führender Gesellschafter der Klusmeier Wirtschafts- und Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH in Dresden und Köln.

Krisenmandate bedürfen auch für Steuerberater der Einarbeitung.  


